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Bilte Immer angeben!

Einordnung der Gemeinsamen Empfehlungen der LANA und FCK zum Be-
schluss des OVG Bautzen aus rheinland-pfiizischer Sicht

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Beschluss des Sachsischen Oberverwaltungsgerichts vom 9. Juni 2020 zur Ver-
tréglichkéit forstwirtschaftlicher MaRnahmen in Natura 2000-Gebieten beschaftigt die
Praxis noch immer. Daher haben die Ubergeordneten Bund/L&nder-Arbeitsgemein-
schaft Naturschutz, Landschaftspflege und Erholung (LANA)‘und Forstchefkonferenz”
(FCK) gemeinsam ein Empfehlungspapier erarbeitet und beschlossen. Diese gemein-
samen Empfehlungen‘der LANA und FCK ,Konseguenzen des Beschlusses des
Séchsischen Oberverwaltungsgerichts zur Vertraglichkeit forstwirtschaftlicher Maf3-
nahmen in Natura 2000-Gebieten" macht sich Rheinland-Pfalz zu eigen. Die nachge-
ordneten Forst- und Naturschutzbehérden sind angehailten, die dort gegebenen Hin-
weise unter Berlicksichtigung der im Folgenden dargesteliten Besonderheiten zur
Praxis in Rheinland-Pfalz zu beachten.

1. Fachliche Abschitzung

Die Einordnung, ob eine forstliche Mafinahme vertraglich” mit den Natura 2000-
~ Erhaltungszielen ist, bedarf der ernsthaften Auseinandersetzung und ist nach bestem
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Wissen und Gewissen vorzunehmen.

 Es wird an die Forstwirtschaft in Natura 2000-Gebieten allerdings keine neue
Messlatte angelegt und kein neuer Béwirtschaftungsstandard vorgegeben. Fach-
lich hat sich nichts gedndert oder verschérft. Das Verschlechterungsverbot (Art. 6
(2) der FFH-Richtlinie bzw. § 33 BNatSchG) gilt weiter in der Form, mit der sich
Waldbesitzende in Natura 2000-Gebieten rein rechtlich auch bisher schon ausei-
nanderzusetzen hatten, weil sie fiir dessen Einhaltung die Verantwortung tragen.

 Verschlechterungen werden stets am Gesamtvorkommen des Schutzgutes im je-
weiligen Natura 2000-Gebiet gemessen. Die Schutzgiiter sind als Schutzzweck in
den Anlagen zum LNatSchG bzw. in der sog. Erhaltungsziele-VO'! aufgeflhrt.
Hinweise fur die Gesamtbe'urteilung ergeben sich aus den Natura 2000-
Bewirtschaftungspldnen?. Langst nicht jede nur eingeschrénkt oder auch gar nicht
zielkonforme Veranderung bedeutet auf dieser Bezugsebene schon eine ,erhebli-
che Beeintréachtigung”: Eine mogliche Relevanz kommt daher i.d.R. nur in beson-
deren Fallen in Betracht, z.B. wenn ein Waldbesitz den Grofteil eines Natura

. 2000-Gebietes ausmacht oder bei maRgeblichen Anteilen von standortsgebunde-

nen LRT (das sind alle LRT auRer 9110 Hainsimsen-Buchenwald, 9130 Waldmeis-
ter-Buchenwald und 9160 Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald) innerhalb eines
Betriebes. Allerdings missen auch Trends (z.B. klimawandelbedingte Lebéns— ,
raumveranderungen) beachtet werden: Viele kleine Veréanderungen kdénnen sich
raumlich oder zeitlich aufaddieren, so dass die Erheblichkeit gleichgearteter MaR3-
nahmen schneller erreicht wird. Umgvekehrt sind jedoch ‘auch positive Entwicklun-
gen gegenzurechnen, z. B, durch Ne‘ubegr['mdung von Waldbesténden des ent-
sprechenden Lebensraumtyps. | | '

e Pauschale Réhmenvorgaben fur forstliche Ma(&nahmen in' Natura 2000-Gebieten
wirden vielleicht als Arbeitserleichterung empfunden. Sie sind aber ausgeschlos-

* Landesverordnung liber die Erhaltungsziele in den Natura 2000-Gebieten, vg).
https://tandesrecht.rlp.de/bsrp/document/jlr-Natura2000GebVRPV1P1
2 https://naturschutz.rip.de/?q=Bewirtschaftungsplaene
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sen. Die Natura 2000-Richtlinien machen eine gebietsspezifische Betrachtung un-
umgéhglich. Es spielt namlich fur die Bewertung eine Rolle, ob z. B. ein Lebens-
raumtyp .im Gebiet auf grofder Flache vorkommt und weiter in Ausbreitung begriffen’
ist oder nur noch seltene Relikte zu finden sind, welchen Erhaltungszustand er
aufweist, welche ggf. biogeographisch bedeutsamen Artvorkommen er beherbergt
u.a.m. Pauschale Regeln, Grenz- oder Schwellenwerte wiirden dem im Zweifelsfall

‘nicht immer gerecht, abgesehen davon, dass starre Konzepte die betriebliche Fle-

xibilitat ggf. starker beschneiden als im Einzelfall erforderlich ware.

Allgemein gilt: Je ungtnstiger der Erhaltungszustand potenziell berlihrter Schutz-
glter und je haufiger, groBraumiger und/oder langfristiger wirksam die geplante
MaRnahme, umso eher kann eine Anzeige bei der Naturschutzbehérde veranlasst
sein. , :

MaBnahmen der ,Gebietsverwaltung®, d.h. solche, die den Natura 2000-
Erhaltungszielen unmittelbar dienen, sind nicht prifpflichtig. Was aktiv zur Bewah-
rung oder Verbesserung des Erhaltungszustandes von SchUtngtern beitragt und
insgesamt schonend umgesetzt wird, kann dieser Kategorie zugerechnet werden.
Dazu gehdren die im Natura 2000-Managementplan aufgefiihrten Erhaltungs- und

"Wiederhersteliungsmarsnahmen.

Ein ,Integrierter Bewirtschaftungsplan® liegt vor, wenn in der Forstéinrichtung3 die
gebietsspezifischen Erhaltungs— und Wiederhersteilungsziele fur die FFH-
Lebensraumtypen und Anhang lI-Arten, ebenso Anhang |-Arten der Vogelschutz-
richtlinie, vollstandig beachtet werden. MaRnahmen, die den Erhaltungs- und Wie-
derherstellungszielen nicht entgegenstehen, kdnnen somit in als Natura 2000 ver-
traglich verifizierten Forsteinrichtungswerkeh enthalten sein.

Werden z. B. ungeblante Kalamitats- oder Ver‘kehrssicherungshiebe,erforderlich
bzw. treten Verdnderungen im Gebiet ein, die Auswirkungén auf die Erhaltungs;

- und Wiederherstellungsziele haben, waren diese MaRnahmen nicht vom integrier-

ten Bewirtschaftungsplan gedeckt, so dass dafiir Erheblichkeitsabschéatzungen er-
forderlich wiirden. ' |

3 Mittelfristiger Betriebsplan gemaR § 7 LWaldG
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e Auch bei unvorhergesehenen Ereighissen, die ein schnelles Handeln erfordern,

~ wird au'sdrUCinch auf die Notwendigkeit einer dokumentierten Erheblichkeitsab-
schatzung hingewiesen (auller bei Gefahr im Verzug). Diese kann dem Waldbesit-
zenden auch in moéglichen juristischen Auseinandersetzungen helfen. Die Erheb-
lichkeitsabschatzung und deren Dokumentation kann der Waldbesitzende mit Hilfe
der Checkliste in kiirzester Zeit selbst vornehmen. '

Insgesamt wird deutlich: Eine automatisierte Ja/Nein-Entscheidung nach fixem Sche-
ma gibt es nicht. Das muss jedoch niemanden verunsichern. Vergleichbare Entschei-
dungen wurden in der Vergangenheit noch ohne Checkliste tagtaglich getroffen. Ne-
gative Gebietsveranderungen aus nachhaltig praktizierter naturnaher Waldbewirt-
schaftung sind in Rheinland-Pfaiz nicht bekannt. Vielmehr sind die Trends sehr haufig |
positiv. Und wenn letzte Zweifel an der Vertraglichkeit nicht ausgeraumt werden kén-
nen, ist zur weiteren Prifung die Anzeige bei der Naturschutzbehérde veranlasst.

2. Beteiligung anerkannter Naturschutzvereinigungen

Beteiligungsrechte werden den anerkannten Naturschutzvereinigungen nach nationa-
lem Recht (BNatSchG) erst im Rahmen einer naturschutzbehérdlichen Abweichungs-
éntsoheidung zuerkannt (d.h. ein Projekt oder Plan soll zugelassen werden, obwohl
die Vertraglichkeitsprifung eine erhebliche Beeintrachtigung des Gebiets nicht aus-
schlieft). Das SachsOVG, welches sich auf aktuelle Rechtsprechung des EuGHs
stiitzt, fordert dagegen, dass Naturschutzvereinigungen schon bei der Durchfiihrung -
der Vertraglichkeitspriifung zu beteiligen sind. |

Hier ist zunachst der Bundesgesetzgeber gefordert zu prifen, ob nationales Recht
noch europafechtskonform ist oder angepasst werden muss. Eine Beteiligung im
Rahmen der Vertraglichkeitsprifung ist bis auf Weiteres nicht verpflichtend vorgese-
hen. Sie kann auf freiwilliger Basis erfolgen und der Erh6hung der Transparenz die-
nen. In den Schritten vor der Vertréglichkeitsprilfung, die von den Waldbesitzenden:
eigenverantwortlich bearbeitet werden (Erheblichkeitsabschétzung per Checkliste,
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Forsteinrichtung mit Integrierter Natura 2000-Bewirtschaftungsplanung), sind ohnehin
keine Beteiligungsrechte vorgegeben.

3. Rolle der Forstamter im Privat- und Kérperschaftswald

Im Rahmen des Gemeinschaftsforstamtes sollen die Waldbesitzenden bei der Umset-
zung der vorgenannten Ausfiihrungen intensiv fachlich beraten und begleitet werden.
Die kostenfreie Beratung im anatwald durch den forstlichen Revierdienst umfasst
dabei regelmalig Hinweise zur Zugehorlgkelt eines Waldgrundstiicks zu einem Natu-
ra 2000-Gebiet, zu den von einer forstlichen MaBnahme ggf. betroffenen Schutzgu-
tern, zu deren gebietsspezifiSchen Erhaltungs- und Wiederherstellungszielen, zu ih-
rem Erhaltungszustand laut Natura-2000-Bewirtschaftungsplanung, falls dieser mit
,2unguinstig" ausgewiesen ist.

Ausdriicklich nicht Aufgabe der Forstbehdrden ist es, Rechtsberatung zu erteilen. Zu-
mindest soweit keine Veréinbarungen Uber die kostenpflichtige Mitwirkung des Forst-
amtes bei der Bewirtschaftung des Privatforstbetriebes bestehen, verbleibt die
schlussendliche Ersteinschatzung bzgl. etwaiger erheblicher Beeintrachtigungen von
Schutzgutern in der Zustéandigkeit und Verantwortung dér Waldbesitzenden.

Anders gelagert ist die Sache im Kérperschaftswald. Hier tibt das Forstamt die forst-
‘fachliche Leitung als gesetzliche Pflichtaufgabe gemaR § 27 LWaldG aus, so dass
sich dle Waldbesntzenden von vorneherein darauf verlassen kénnen miissen, dass die
Bewwtschaftung rechtskonform verlauft. ‘
Zur Erflllung dieser Aufgaben stutzen, sich die Forstamter auf die Natura 2000-
Bewirtschaftungsplane. Die Naturschutzbehérden und die Forstbehérden pflegen ei-
nen regelmaéfigen Austausch zur bestmdéglichen Nutzung der vorhandenen Fachkom-
petenzen, um in vertrauensvoller Zusammenarbeit moglichst zu gemeinsamen Ein-
schatzungen bzgl. potentieller Auswirkungen forstlicher Mafinahmen auf Erhaltungs-
und Wiederherstellungsziele zu gelangen. ‘
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4. Rechtliche Einordnung

Die Méglichkeit der ,Integrierten Bewirtschaftungsplane” wird auf Seite 8 f. des
LANA/FCK-Papiers ausdricklich herausgearbeitet. Dabei ist jedoch zu betonen, dass
die Freistellung von der Vertraglichkeits(vor)priifung voraussetzt, dass die Erhaltungs-
- und Wiederherstellungsziele vollsténdig beachtet werden. Also darf keine Abwagung
mit anderen Belangen auch wirtschaftlicher Art erfolgen, die zu einer Einschrankung
der Erreichung dieser Ziele in den Natura 2000-Gebieten fiihrt.4

Anderenfalls bedarf der gesamte mittelfristige Betriebsplan der Vertraglichkeits (vor)-
prifung. Das OVG Bautzen hat ausdriicklich festgestellt, dass der mittelfristige Be-
triebsplan als eine MaRnahme im Sinne des Natura 2000-Rechts anzusehen ist.%

Wichtig ist die Pramisse, dass Planabweichungén-separat prufungsbedurftig sind.8
Dies betrifft beispielsweise insbesondere den Fall unvorhergesehener Kalamitaten.” -
MaBnahmén diesbeziglich sind einer Prifung ehtsprechend S. 9 f. des LANA/FCK-
Papiers (3. Prufung forstlicher MaRnahmen im Einzelfall) zu unterziehen. Dies ist.zu
dokumentieren, ' '

Die Dokumentation dient dem Schutz der einzelnen Waldbesitzenden, um im
Klagefall eine sachgerechte Priifung darlegen zu kénnen. Zur Priifung und Do-
kumentation soll die als Anlage beigefiigte Checkliste verwendet werden.

Einer speziellen Befassung bedirfen die mittelfristigen Betriebspléne (Forsteinrichﬁ
tungswerke), welche die Natura 2000-Bewirtschaftungspléane noch nicht integriert ha-
ben. Hier bieten sich drei Moglichkeiten an, um Rechtssicherheit zu erlangen:

1) Der gesamte mittelfristige Betriebsplan wird auf seine Vertréglichkeit {vor)gepriift.

45, 8 des LANA/FCK-Papiers, 2. Integrierter Bewirtschaftungsplan, 2. Absatz.

55. 5 des LANA/FCK-Papiers, 3. Betrachtung der in einem Forstwirtschaftsplan enthaltenen MaRnahmen als ein-
heitliches Vorhaben, mit weiteren Nachweisen,

5.9 des LANA/FCK-Papiers, 2. Integrierter Bewirtschaftungsplan, 1. Absatz auf dieser Seite.

7vgl. OVG Bautzen, Beschl. v. 09.06.2020 — 4 B 126/19, Rn. 70 mit weiterem Nachweis EuGH.
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2) Die jahrlichen Wirtschaftsplane werden auf ihre Vertraglichkeit (vor)gepriift.
-3) Der mittelfristige Betriebsplan wird neu aufgestellt und dabei die Natura 2000-

Bewirtschaftungspldne integriert.

Die Waldbesitzenden kdnnen mit Beratung der Forstamter im Einzelfall selbststandig
entscheiden, welche der drei Mdglichkeiten ergriffen wird. Mit diesem Priifverfahren
wird sichergestellt, dass die im Rahmen der mittelfristigen Betriebspléane vorgesehe-
nen Mafnahmen nicht mehr einzeln (vor)gepruft werden mussen.

o Ein weiterer relevanter Aspekt, der im Einzelfall einer naturschutzbehdrdlichen
“Positionierung bedarf, betrifft den Klimawandel, der Lebensraume und Lebens-
raumtypen im Sinne der Natura 2000-Systematik bereits jetzt spiirbar veran-
dert. Dadurch kann ohne Zutun der Waldbewirtschaftenden nicht zuletzt auch
das NATURA-Verschlechterungsverbot des § 33 BNatSchG beriihrt sein.

¢ Eine geeignete Grundlage in diesem Kontext bietet die EU-Kommission in ei-
nem Guidance Document mit FAQ zu ,Natura 2000 und Walder* aus dem Jahr
2015. Darin ist klargestelit, dass Verpflichtungen der Mitgliedsstaaten zur Ge- |
wahrleistung des Verschlechterungsverbots nicht bestehen, wenn die z. B.
durch den Klimawandel induzierte Verschlechterung durch aktive Bewirtschaf-
tung nicht zu beeinflussen ist.? |

Die Waldbesitzenden werden aufgefordert, den zustandigen Naturschutzbehdrden
solche Félle zu melden, in denen nach ihrer Einschatzung héhere Gewalt (Klimawan-
delfolgen, Stoffeintrage, Zerschneidungen durch Infrastruktureh, invasive Arten etc.)
NaturaZOOO-Schutzg Uter' gefdhrden.

Dieses Schreiben ersetzt den Erlass vom 30. Méarz 2007; AZ 10524-4161.

8 Vgl. Frage 26 unter
https://ec.europa. eu/envuronment/nature/naturaZOOO/management/docs/FlnaI%ZOGu1de%20N2000%20%20Fo
1ests%20Part%20i-li-Annexes_de.pdf
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Der Waldbesitzerverband, der Gemeinde- und Stadtebund sowie der Stadtetag erhal-
ten eine Kopie dieses Schreibens.

Mit freundlichen Griiien

Anlagen:
- Gemeinsame Empfehlungen der LANA und FCK ,Konsequenzen

des Beschlusses des Sidchsischen Oberverwaltungsgerichts zur
Vertraglichkeit forstwirtschaftlicher MalRnahmen in Natura 2000-
Gebieten” |

- Checkliste Natura 2000-Erheblichkeitsabsohétzung

8/8



	Einordnung der Gemeinsamen Empfehlungen der LANA und FCK zum Beschluss des OVG Bautzen aus rheinland-pfälzischer Sicht
	1. Fachliche Abschätzung
	2. Beteiligung anerkannter Naturschutzvereinigungen
	3. Rolle der Forstämter im Privat- und Körperschaftswald
	4. Rechtliche Einordnung




